
Kapitel 10
Die örtlichen Organe 
der Staatsmacht der DDR

WA. Die örtlichen Volksvertretungen —
die Organe der sozialistischen Staatsmacht in den Territorien 

WAA. Die staatsrechtliche Stellung
und die grundlegenden Aufgaben der örtlichen Volksvertretungen 

WA.2. Die Tagungen der örtlichen Volksvertretungen 
WA.2A. Die Rolle der Tagungen 
W.l.2.2. Die Öffentlichkeit der Tagungen 
WA.2.3. Der Arbeitsplan der Volksvertretungen 
WA.2.4. Die Leitung der Tagungen
WA.3. Die Kommissionen der örtlichen Volksvertretungen 
WA.3A. Die Kommissionen als Organe der Volksvertretungen 
WA.3.2. Die Rechte und Pflichten der Kommissionen 
WA.3.3. Die Zusammensetzung der Kommissionen 
W.2. Die örtlichen Räte als Organe der Volksvertretungen 
W.2A. Die staatsrechtliche Stellung,

die Kompetenz und Arbeitsweise der örtlichen Räte 
W.2AA. Die staatsrechtliche Stellung der Räte 
W.2A.2. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Räte 
W.2A.3. Die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Räte 
W.2.2. Die Organe der örtlichen Räte 
W.2.2A. Die staatsrechtliche Stellung der Organe 
W.2.2.2. Die Aufgaben und die Arbeitsweise der Organe 
W.2.3. Die Betriebe und Einrichtungen der örtlichen Räte 
W.3. Das Zusammenwirken der örtlichen Volksvertretungen

mit anderen Staatsorganen sowie mit Betrieben und Einrichtungen 
W.3A. Das Zusammenwirken der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Räte 

mit den Gerichten, der Staatsanwaltschaft, 
den Organen der Sicherheit und Ordnung sowie der ABI 

W.3AA. Die Grundsätze des Zusammenwirkens
W.3A.2. Das Zusammenwirken mit den Gerichten und der Staatsanwaltschaft 
VO.ЗА.3 . Das Zusammenwirken mit den Organen der Sicherheit und Ordnung 
W.3A.4. Das Zusammenwirken mit den Organen der ABI 
W.3.2. Das Zusammenwirken der örtlichen Volksvertretungen

und ihrer Organe mit den ihnen nicht unterstellten Betrieben,
Kombinaten, Einrichtungen und Genossenschaften 

W.3.2A. Grundsätze und Inhalt des Zusammenwirkens 
W.3.2.2. Rechtsformen der Gestaltung der Zusammenarbeit
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